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Ein Beitrag von 
Michael Bless, 
Jurist*

Alles, was Recht ist

Für den Arbeitgeber unterwegs – 
wer zahlt was?

Das Auto und damit verbunde
ne Kosten spielen in der 
Arbeitswelt immer noch eine 

massgebende Rolle. Dies zeigt auch 
die Tatsache, dass diesem «Arbeitsin
strument» ein ganzer Gesetzesartikel 
gewidmet ist. Der Grundsatz ist klar: 
Der Arbeitgeber muss dem Arbeitneh
mer für arbeitsbedingte Einsätze die 
«üblichen Aufwendungen» vergüten, 
ob dieser nun das Geschäftsfahrzeug 
oder seinen Privatwagen benutzt.

Nicht zu diesen üblichen Aufwen
dungen zählt in der Regel die Fahrt 
im Privatfahrzeug zum Arbeitsplatz. 
Für Fahrten für den Arbeitgeber, also 
für Dienstfahrten, bestimmt Art. 327b 
Abs. 1 des Obligationenrechts hin
gegen, dass dem Arbeitnehmer die 
Aufwendungen für Betrieb und Unter
halt zu ersetzen sind, wenn dieser im 

Einverständnis mit dem Arbeitgeber 
für seine Arbeit ein Motorfahrzeug 
benutzt.  Nach dieser Bestimmung zu 
vergüten sind etwa die Kosten für das 
Tanken oder den Service. Wird das 
Fahrzeug vom Arbeitnehmer zur Ver
fügung gestellt, so sind nach Abs. 2 
der Bestimmung auch die öffentli
chen Abgaben für das Fahrzeug, die 
Prämien für die Haftpflichtversiche
rung (nicht: Kaskoversicherung) und 
eine angemessene Entschädigung für 
die Abnützung des Fahrzeugs zu ver
güten – auch dies immer «nach Mass
gabe des Gebrauchs für die Arbeit», 
also anteilsmässig. 

Aber Achtung: Anders als vom 
Abs. 1 darf von dieser Regelung ver
traglich abgewichen werden. Es kön
nen andere Vergütungsmodi verein
bart oder die Entschädigung ausge
schlossen werden. Üblicherweise er
folgt die Entschädigung für solche 
Fahrten in Form einer Kilometerent
schädigung (zum Beispiel rund 70 
Rappen pro Kilometer), mit der die 
entsprechenden Kosten abgedeckt 
werden.

Bisweilen kann neben den erwähn
ten Kosten eine weitere Position ins 
Haus flattern: die Geschwindigkeits
busse. Dass diese meist nicht vom 
Arbeitgeber übernommen wird, ist 

gleichermassen verständlich wie rich
tig. Eine Verkehrsregelverletzung wird 
man nämlich i.d.R. nicht dem Arbeit
geber anlasten können. 

Sollte dies einmal anders sein, 
kann dieser über Art. 100 Ziff. 2 des 
Strassenverkehrsgesetzes ebenfalls ins 
Recht gefasst werden. Daran, dass der 
Arbeitnehmer «seine» Busse selbst be
zahlen muss, ändert übrigens auch 
die Halterhaftung nach Art. 7 des Ord
nungsbussengesetzes nichts: Wird ein 
Fahrzeugführer nach einer Wider
handlung gegen die Strassenverkehrs
vorschriften nicht angetroffen oder 
angehalten, wird eine (Ordnungs)Bus
se zwar dem im Fahrzeugausweis ein
getragenen Halter (beim Geschäfts
auto etwa dem Arbeitgeber) auferlegt, 
dieser kann sich aber durch die Nen
nung des Lenkers befreien.

Ein Letztes: Die Kosten eines Un
fallschadens am Auto gehen dann zu
lasten des Arbeitgebers, wenn dem 
Arbeitnehmer keine grobe Fahrlässig
keit unterstellt werden kann und vor 
allem dort, wo ein Berufsrisiko bejaht 
wird.

* Michael Bless ist Jurist MLaw bei Glaus 
Gabathuler AG, Sargans. Die Kolumne «Alles, 
was Recht ist» erscheint in loser Reihenfolge 
im «Sarganserländer».

Ein Unternehmen der LLB-Gruppe

Wir wollen keine 
Bank von Welt sein. 
Sondern von hier.

A N Z E I G E

«La Gondola»: Der Ansturm ist gross

Essen in den Bartholet-Gondeln am Walensee ist gefragt. Wie La Culina 
nach einem gelungenen Startwochenende via Facebook bereits am Sonntag
abend verlauten liess, könnten keine Reservationen mehr entgegengenommen 
werden. Es werde momentan eine Warteliste geführt und mögliche freie Plätze 
würden auf Social Media kommuniziert. (Bild und Text Susan Rupp)

Bänke, Wege: Verkehrsverein war aktiv 

Der Verkehrsverein Wangs Pizol hat mit freiwilligen Helferinnen und Helfern 
den Arbeitstag im Raum Maienberg, ums Dorf und zusammen mit der 
Alpverwaltung Wangs auf der Alp Untervermie durchgeführt. Es wurden 
Wanderwege und Sitzbänke instandgestellt, und auf der Alp wurden die Wei
den von unerwünschtem Stauden und Baumwuchs gesäubert. Ab Mittag ging’s 
beim Grillplatz auf Vaschgideusboden gemütlich weiter: Es wurde grilliert, dis
kutiert und der lauschige Tag genossen. Der Vorstand sowie die Helfer wün
schen den Wanderern viel «Gfreuts» auf den Wanderwegen sowie genüssliche 
Stunden auf den restaurierten Bänken. (Text und Bild Pressedienst)

Landschaft im Fokus
Unter dem Thema Landschaft stellt das Museumbickel vom 26. Juni bis am  
13. September mit Bettina Mürner und Gian Häne zwei zeitgenössische  
Kunstschaffende dem 1886 geborenen Grafiker und Künstler Karl Bickel gegenüber. 

B ettina Mürner und Gian 
Häne lassen uns in Berg, 
Wüsten und Seenland
schaften eintauchen», so 
die Medienmitteilung. Karl 

Bickels wichtigstes Motiv waren die 
Berge: In unzähligen Zeichnungen por
trätierte er die verschiedenen Gipfel 
der Churfirsten.

Unikat oder Milliardenauflage
Neben den Bergzeichnungen schuf 
Karl Bickel auch einige Ölgemälde, in 
denen die Farbe Blau dominiert. Tiefe, 
Ferne und Weite als Aspekte von Blau 
treffen ebenfalls auf mehrere Werke 
von Gian Häne zu. Aufgewachsen in 
Davos, beschäftigt sich Häne intensiv 
mit der Landschaft. Sein Medium ist 
der Holzschnitt, und wie Karl Bickel ist 
er mit verschiedenen Drucktechniken 
vertraut. Seine bearbeiteten MDFPlat
ten sind jedoch nicht Vorlage zur Ver
vielfältigung auf Papier, sondern Relief 
und Bildobjekt an der Wand oder im 
Raum und somit Unikate.

Unter Einsatz des ganzen Körpers 
entstehen in Hänes Atelier die Druck

stöcke, die selbst schon das Werk sind. 
Die Bewegungen des Schneidens im 
Holz sind nicht nur sichtbar, sondern 
auch tastbar. Diavolezza, Piz Grialetsch, 
Inn: Oft handelt es sich um reale Land
schaften, mit denen sich Gian Häne so 
intensiv auseinandersetzt, dass er sie 
schliesslich in raschen Pinselstrichen 
mit Tusche auf das Holz übertragen 
kann. Diese Zeichnung bleibt als 
schwar ze Bildinseln neben den ge
schnittenen Flächen stehen. Somit ver
binden sich zwei in Japan bedeutende 
Techniken, die Tuschezeichnung und 
der Holzschnitt, in einem einzigen Me
dium und Werk. Seit vielen Jahren 
reist Häne immer wieder nach Japan.

Der ortlose Raum
Für Bettina Mürner sind Landschafts
darstellungen eine Möglichkeit, um die 
persönliche Erfahrung von Raum zu 
erforschen. Deshalb sind ihre Motive 
auch nicht geografisch einzuordnen, 
auch wenn sie auf Fotografien aus ver
schiedenen Ländern beruhen. Ihre 
Wüsten und Seebilder sind in Ölfarbe 
gemalt, nähern sich aber in ihrer zu

rückhaltenden, leichten Qualität dem 
Aquarell. Es geht ihr dabei auch um 
Ansätze der Auflösung von Raum, um 
ein Gefühl des Einswerdens von Be
trachter und Landschaft. Dieses wird 
von Farbstimmungen vermittelt, deren 
Dichte sich bei näherer Betrachtung 
erschliesst. Neuere Arbeiten hingegen 
setzen die Farben expressiver ein.

Spiegelung ist das zentrale Element 
in ihrem grossformatigen Werk See  
I–III. Die Uferlinie zieht sich über alle 
drei Bilder hinweg und bildet gleich
zeitig die Achse des Spiegelbildes. Rea
lität und Illusion von Raum, Konkretes 
und Abstraktes zeigen sich gleichzeitig. 
Damit erweitert Mürner die konkrete 
Landschaft in eine ort und zeitlose Er
fahrung von Räumlichkeit.

Das Kabinett
Die Ausstellung setzt sich im Unterge
schoss des Museums fort: «Dort ermög
licht das Kabinett, eine repräsentative 
Auswahl aus Karl Bickels Werk das gan
ze Jahr über zu sehen. Die Auswahl 
wechselt einmal pro Jahr», so die Mit
teilung abschliessend. (pd)

Gegenüberstellung bildet eine Einheit: Werke von Karl Bickel, Bettina Mürner und Gian Häne (von links) sind ab dem 26.  Juni im 
Museumbickel in Walenstadt zu sehen.  Bilder Pressedienst


